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§ 466 StPO

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Berufung ist binnen drei Tagen nach Verkiindung des Urteiles beim Bezirksgericht anzumelden8 57 Abs. 2
gilt auch fur einen Verzicht gegen einen gemeinsam mit dem Urteil verkiindeten Beschluss nach derg§ 494 und
494a.

2. (2)War der Angeklagte bei der Verkiindung des Urteiles nicht anwesend, so ist die Berufung binnen drei Tagen
anzumelden, nachdem er vom Urteile verstandigt wurde.

3. (3)Fur den gesetzlichen Vertreter des Angeklagten lauft die Frist zur Anmeldung der Berufung von demselben
Tage, von dem an sie fur den Angeklagten beginnt.

4. (4)Die Anmeldung der Berufung hat aufschiebende Wirkung.

5. (5)Die Entlassung eines freigesprochenen Angeklagten aus der Haft darf nur wegen einer Berufung der
Staatsanwaltschaft, und zwar bloR dann aufgeschoben werden, wenn diese sogleich bei Verkiindung des Urteiles
angemeldet wird und nach den Umstanden die Annahme begrindet ist, dal3 sich der Angeklagte dem Verfahren
durch die Flucht entziehen werde. Gegen die Entlassung aus der Haft ist kein Rechtsmittel zul3ssig.

6. (6)Wenn der zu einer Freiheitsstrafe Verurteilte sich weder durch den Ausspruch Gber die Schuld noch durch den
Uber die Strafart, sondern nur durch das Strafmal’ beschwert erachtet, so kann er die Strafe einstweilen antreten.
Eben dies gilt auch dann, wenn der Verurteilte keine Berufung ergriffen hat und der Anklager seine Berufung nur
gegen das Strafmald richtet.

7. (7)Dem Beschwerdefiihrer muR, sofern dies nicht schon geschehen ist, eine Urteilsabschrift zugestellt werden.

In Kraft seit 01.01.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/494
file:///

	§ 466 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


